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Gremium Sitzungsdatum Ergebnis

Senat (S) 15.02.2022
Ortsteilvertretung Innenstadt 

(OTV In) 02.03.2022 ungeändert abgestimmt
Ausschuss für Bauwesen, 

Klimaschutz, Umwelt, 
Mobilität und Nachhaltigkeit 

(BuK)
08.03.2022 ungeändert abgestimmt

Hauptausschuss (HA) 21.03.2022 auf TO der BS gesetzt
Bürgerschaft (BS) 04.04.2022 ungeändert beschlossen

25. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald; 

Änderungs-, Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss

(Bereich des Bebauungsplans Nr. 116 – 
Östlich Kleingartensparte Rosental –)

Beschluss:

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald fasst den Änderungs-, 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur 25. Änderung des Flächennutzungsplans 
(FNP) wie folgt:

1. Für das Gebiet östlich der Kleingartensparte Rosental nördlich der Ladebower 
Chaussee und der Bahntrasse zum Seehafen Greifswald-Ladebow (Abgrenzung 
gemäß Plan der Anlage 1) soll der FNP geändert werden. Die 25. Änderung des 
FNP erfolgt im Parallelverfahren zum Bebauungsplan Nr. 116 – Östlich 
Kleingartenspart Rosental - gemäß § 2 Absatz 1 i. V. m. § 1 Absatz 8 
Baugesetzbuch (BauGB), um dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
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zu entsprechen. Mit der Planung wird das Ziel der Vorbereitung verfolgt, die, für 
den weiteren Ausbau der an der Ladebower Chaussee ansässigen Firma, 
erforderlichen Mitarbeiterparkplätze zu verlagern und zu erweitern. Die 
Errichtung des Mitarbeiterparkplatzes soll mit der Nutzung zur Gewinnung von 
regenerativen Energie (Photovoltaik) kombiniert werden. 

2. Der Änderungsbeschluss ist gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 BauGB ortsüblich sowie 
im Internet bekannt zu machen.

3. Der Entwurf der 25. Änderung des FNP (Anlage 1) sowie dessen Begründung mit 
Umweltbericht (Anlage 2) werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt.

4. Der Entwurf der 25. Änderung des FNP (Anlage 1) sowie dessen Begründung mit 
Umweltbericht (Anlage 2) sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen, 
sowie in das Internet einzustellen. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum o. g. Entwurf der 25. 
Änderung des FNP einschließlich dessen Begründung mit Umweltbericht zu 
beteiligen. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 25. Änderung des FNP 
und dessen Begründung mit Umweltbericht ist ortsüblich sowie im Internet 
bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
33 0 1

Anlage 1 Plan zum Entwurf der 25. Änderung des Flächennutzungsplans 
öffentlich

Anlage 2 Begründung zum Entwurf der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans öffentlich

Egbert Liskow
Präsident der Bürgerschaft


